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Erklärung des Rates 

 

Der Rat hat zur Kenntnis genommen, dass das Europäische Parlament der Ausweitung des Steue-

rungssystems für die Erzeugung von g.U.- und g.g.A.-Käse auf andere g.U.- und g.g.A.-Erzeugnisse 

große Bedeutung beimisst.  

 

Der Rat sagt zu, dass er die Frage der Steuerung des Angebots von g.U.- und g.g.A.-Erzeugnissen 

im Rahmen der Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament über den Vorschlag der 

Kommission zur Reform der GAP in Bezug auf die einheitliche GMO, der Instrumente zur Ange-

botsregulierung auf den Agrarmärkten vorsieht, erörtern wird. 
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Erklärung der deutschen Delegation 

 

 
 
Deutschland befürwortet und unterstützt den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse. Dabei werden grundsätz-

lich auch die Regelungen zur Einführung einer Kennzeichnung „Bergerzeugnis“ begrüßt. 

 

In Deutschland findet eine Verarbeitung von Bergerzeugnissen in der Regel außerhalb der 

definierten Berggebiete statt. Grund dafür ist die bessere Lage an den Verkehrswegen in den betref-

fenden Regionen. Dies erlaubt es den verarbeitenden Unternehmen, die Produkte mehrerer Berg-

landwirte zu verarbeiten. Dadurch entstehen Kostenvorteile für die verarbeitenden Betriebe, die im 

Sinne einer Förderung der Erzeugung von Qualitätsprodukten in Berggebieten die Auszahlung 

höherer Erzeugerpreise an die Berglandwirte ermöglicht.  

 

Vor diesem Hintergrund unterstreicht Deutschland die in Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung 

vorgesehen Ermächtigung der Europäischen Kommission, im Rahmen eines delegierten Rechtsakts 

in hinreichend begründeten Fällen und um den natürlichen Beschränkungen Rechnung zu tragen 

Ausnahmen zu erlassen, dass die Verarbeitung der Produkte im Berggebiet stattfinden muss.  

 

Deutschland bittet die Europäische Kommission, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen.  

 

________________________ 




